
Informationen für Islandpferdezüchter im 

ÖIZV – Österreichischer Islandpferdezuchtverband 

*



*Die Zuchtstute 

 

*Reinrassiges weibliches Islandpferd ab 3 Jahren 

* Identifikation (Chip, Brand, Diagramm) 

*Eintrag im Worldfengur 

*Gen-Marker 

*Beurteilung: freilaufend Gang und Interieur, dazu 
Gebäude – Mindestalter 3 Jahre 

*Mindestens:   

*Gebäudebeurteilung 

*Maße 

*Mindeststockmaß: 128 cm 

*Mindestnote: 7,3 

 



*Der Zuchthengst 

 

*Zentrale Hengstkörung abgelegt: 

*Mindestalter:  drei Jahre  

*Beurteilung:  Gang und Interieur freilaufend und Gebäude, 

Maße 

*DNA-Abstammungskontrolle 

*Eintrag im Worldfengur 

*Mindestnote: 7,8 

*Zuchttauglichkeitsuntersuchung durch den Tierarzt 

oder 

*Komplette gerittene Leistungsprüfung (FIZO: Gebäude und 

Reiteigenschaften) abgelegt: Mindestnote 7,5 

 



*DECKLISTE 
 

*Der Hengsthalter ist verpflichtet, am Ende der Decksaison, 
spätestens jedoch mit Ende des Kalenderjahres eine 

   DECKLISTE  

   an die ÖIZV-Zentrale zu senden 

 

*Die Deckliste enthält: 

   Name und FEIF Nr. des Hengstes,  

   Deckjahr und Deckstation mit PLZ 

 

    Name der Stute, FEIF-Nr.  

    Zeitraum  

    Art (Hand,   Weide, Same) der Bedeckung,                          

    trächtig: positiv oder unbekannt 

    ev. Datum der Ultraschalluntersuchung 

    Datum und Unterschrift des Hengsthalters 

    

 

 

 

 



*DECKSCHEINE & ABFOHLSCHEINE 

 

*Ab 2020 befinden sich die Deckscheine für ÖIZV-

Zuchtstuten im Worldfengur. 

*Für Stuten anderer Zuchtverbände ist ein Deckschein 

pro Bedeckung bei der ÖIZV-Zentrale anzufordern. 

*Bei Problemen mit dem Worldfengur-Zugang kann der 

Deckschein beim ÖIZV-Zuchtreferat angefordert 

werden. 

*Abfohlschein: der Vordruck zum Herunterladen befindet 

sich auf der ÖIZV-Webseite (Service) 



*Anerkennung der Nachzucht / Fohlen 
 

*Schriftliche Abfohlmeldung im 1. Monat nach der Geburt 
mit Geburtsdatum, Geschlecht, Farbe/Abzeichen und 
Elterntieren 

 

   ANMELDUNG ZUR FOHLENAUFNAHME   

  im Jahr der  Fohlengeburt! 

 

*Fohlen-/Pferdeaufnahme: ab 3 Monate nach der Geburt 

*Kontaktaufnahme mit der Landesleitung 

* Identifikation durch Microchip  

*Deckschein 

*Abfohlschein: vollständig ausgefüllt mit bestätigter 
Microchipnummer  

*Diagramm und Fotos 



*Islandpferdenamen 

 

*Für reinrassige Islandpferdefohlen ist für den 

Eintrag im Zuchtverband und  in den Datenbanken 

ein Name zu wählen, der  

 

* in der Namensliste des Worldfengur eingetragen ist 

und nicht abgelehnt wurde 

*farblich zum Pferd passt 

*Der Anfangsbuchstabe kann frei gewählt werden! 

*Der Name darf auf den Urkunden nicht verändert 

werden. 

 

 

 

 



*Suffix  

  Beiname / Nachname / Zuchtstättenname / Gestütsname 

 

*Jedem Pferdenamen wird ein Zuchtstättenname im 

Dativ angefügt (z.B. Nn von Hofstatt, vom Hof, von 

der Hofstätte) 

*Der Name ist frei wählbar 

*Bereits vergebene Namen sind nicht zulässig 

*Den Anstand verletzende Namen sind nicht zulässig 

*Der Name ist mit der Zentralgeschäftsstelle 

abzusprechen  

 



*Bei weiteren Fragen bitte melden: 

 

*E-Mail: oeizv@gmx.at 

*Mobil:  0699 88457701 

*Festnetz/ Fax: 04252 24306 

 

 

 

 Danke für die Aufmerksamkeit! 

 

 

mailto:oeizv@gmx.at

